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Beitragsordnung 
ab 01.01.2019 gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.02.2018 

 
Aufnahmebeitrag gemäß § 5, Abs 2 der Vereinssatzung  22,50€ 
Der einmalige Aufnahmebeitrag, den neu in den Hauptchor aufgenommene aktive Mitglieder zu 
leisten haben, ist 14 Tage nach der Aufnahme in den Hauptchor fällig.   
   

Mitgliedsbeitrag gemäß § 9 der Vereinssatzung   
Für aktive Mitglieder   

• Liedergarten Toni singt Halbjährlich 108,00€ 

• Rhythmische Früherziehung (RF), Musikalische Grundausbildung (MG), Hauptchor, 
Schemmi-Singers, Comedian Rhythmiker 

Jährlich 108,00€ 

• Keyboard-Unterricht Jährlich 216,00€ 
   

Für fördernde (passive) Mitglieder   
• Empfohlener Beitrag Jährlich 60,00€ 

   

Gebührenermäßigung   
Nehmen mehrere Angehörige einer Familie an Angeboten des Vereins teil, so gilt folgende Gebührenermäßigung. 
   

Bei 2 aktiven Familienmitgliedern   
• Liedergarten Halbjährlich 90,00€ 

• Rhythmische Früherziehung (RF), Musikalische Grundausbildung (MG), Hauptchor, 
Schemmi-Singers, Comedian Rhythmiker 

Jährlich 90,00€ 

• Keyboard-Unterricht Jährlich 180,00€ 
   

Bei 3 und mehr aktiven Familienmitglied   
• Liedergarten Halbjährlich 70,00€ 

• Rhythmische Früherziehung (RF), Musikalische Grundausbildung (MG), Hauptchor, 
Schemmi-Singers, Comedian Rhythmiker 

Jährlich 70,00€ 

• Keyboard-Unterricht Jährlich 140,00€ 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag (Jahresbeitrag) ist im Februar jeden Jahres fällig. Für Mitglieder, die im zweiten Halbjahr aufgenommen werden, ist der 
erste Mitgliedsbeitrag (Halbjahresbeitrag) im August fällig. Der Mitgliedsbeitrag für Liedergartenteilnehmer (Halbjahresbeitrag) ist im 
Februar und im August fällig.  
Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge werden im Lastschriftverfahren eingezogen. Die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge (Jahresbeiträge) erfolgt 
im März jeden Jahres. Bei Mitgliedern, die im zweiten Halbjahr aufgenommen werden, wird der erste Mitgliedsbeitrag (Halbjahresbeitrag) im 
September abgebucht. Die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge für Liedergartenteilnehmer (Halbjahresbeiträge) erfolgt am 15. März und am 
15. September jeden Jahres.  
Familien mit mehreren Vereinsmitgliedern können den Mitgliedsbeitrag in zwei Halbjahresbeiträgen entrichten. 
Kann der Lastschrifteinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein dadurch entstehenden 
Gebühren vom Mitglied zu erstatten. 
Gemeinnützigkeit und Steuervergünstigung 
Der Rhythmus-Chor Velbert-Neviges e.V. ist vom Finanzamt Velbert als förderungswürdiger gemeinnütziger Verein anerkannt und 
berechtigt, über Spenden und über Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) auszustellen. Ihre Mitgliedsbeiträge 
sind also wie Spenden steuerlich absetzbar. Bis 200€ gilt der Kontoauszug als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 
 
Datenschutz 
Die Daten werden während der Mitgliedschaft zur Vereinsverwaltung in elektronischer Form gespeichert. Ich bin mit der Speicherung, 
Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einverstanden. Weiterhin stimme ich der 
Veröffentlichung von Bildern, Namen, Videos in den Medien zum Zwecke der Vereinswerbung zu. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 


